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Betr.: Sachlicher Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE), Berücksichtigung von
Schutzbereichen um Flugsicherungsanlagen
Schriftliche Mitteilung des Beigeordneten Thomas Horn

Vorg.: Beschluss der Verbandskammer vom 18.9.2013

Mit Schreiben vom 12.8.2015 hat das Hessische Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Landesentwicklung mitgeteilt, dass bei der Festlegung von
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie in Regionalplänen „die potenziell
für die Nutzung der Windenergie geeigneten Flächen innerhalb eines Radius von
15 km um Funknavigationsanlagen (VOR, DVOR) der DFS, für die der Aspekt
der Vereinbarkeit mit der Flugsicherung auf der Ebene der Regionalplanung
nicht abschließend abgewogen werden kann, zusätzlich zu den abschließend
abgewogenen Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie gesondert
festzulegen und zu kennzeichnen“ sind.

Die Geschäftsstelle des Regionalverbandes wird diese Regelung bei der
Erstellung TPEE-Entwurfes zur Vorlage an die Verbandskammer für den Bereich
von 3 bis 15 km um Funknavigationsanlagen (VOR, DVOR) anwenden. Der 3 km
Schutzbereich wird weiterhin als Ausschlussbereich für die Ausweisung von
Windvorranggebieten angesehen, da dies der geltenden Beschlussfassung der
Verbandskammer und der Regionalversammlung Südhessen entspricht.
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Ausgangslage und Ziele

Ein wichtiges Ziel des Hessischen Energiegipfels vom Februar 2012 war, in Hessen bis zum

Jahr 2050 möglichst 100 Prozent des Endenergieverbrauchs bei Strom und Wärme aus

erneuerbaren Energien zu decken. Dies kann nur gelingen, wenn auch die Windenergie

neben den anderen erneuerbaren Energieträgern wie Geothermie, Biogas oder Solarenergie

genutzt wird. Zur Umsetzung der Zielsetzung beschloss die Landesregierung die Änderung

des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 (LEP), welche am 11.7.2013 in Kraft getreten

ist. Darin ist formuliert, dass bis zum Jahr 2050 die Windenergienutzung soweit gesteigert

werden soll, dass dann jährlich 28 Terrawattstunden Strom durch Windenergieanlagen aus

Windenergie gewonnen werden. Um den Bau der erforderlichen Windenergieanlagen mög-

lich zu machen, sollen 2 Prozent der Landesfläche als Windvorrangebiete ausgewiesen wer-

den.

Die Änderung des LEP betrifft ausschließlich Vorgaben für die Windenergienutzung und ver-

pflichtet die Träger der Regionalplanung/Regionalen Flächennutzungsplanung “Vorrangge-

biete zur Nutzung der Windenergie mit Ausschluss des übrigen Planungsraumes für die Er-

richtung von Windenergieanlagen“ festzulegen. Diese Vorranggebiete sollen zugleich soge-

nannte Konzentrationszonen im Sinnes des § 5 Abs. 2b, 1.HS Baugesetzbuch (BauGB) sein.

Verbandskammer und Regionalversammlung Südhessen haben in der Zeit von April 2012

bis September 2013 Kriterien für die Ermittlung der Vorranggebiete für die Windenergienut-

zung beschlossen. Diese beinhalten Ausschluss- und Eignungskriterien. Der daraus entwi-

ckelte Vorentwurf des Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energie (RegFNP)/ TPEE-Entwurf

(RPS) wurde am 18.12.2013 von der Verbandskammer und am 13.12.2013 von der Regio-

nalversammlung Südhessen beschlossen. In der Zeit von 24.2 bis 25.4. 2014 hatten Behör-

den, Kommunen und Bürger Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesem TPEE-Vorentwurf/

Entwurf.

Derzeit befinden sich Regionalverband und Regierungspräsidium Darmstadt in der Analyse

der Stellungnahmen, der Abwägung der Belange und der Erarbeitung des TPEE-Entwurfs für

die kommende Offenlage. Verschiedene Schwerpunktthemen sind in den Stellungnahmen

vorgetragen worden, welche bearbeitet werden müssen, um eine sachgerechte Interessens-

ausgleichende Planung von Windvorranggebieten zu erreichen. Dieses Materialband widmet

sich dem Thema Deutsche Flugsicherung und deren Belangen bei der Planung von Windvor-

ranggebieten. Er umfasst eine Sammlung von Arbeitsgrundlagen, welche für das Verständ-

nis dieses Themenschwerpunktes hilfreich sind und bei der Abwägung der Belange eine

Rolle spielen können.
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Vorbemerkung:

Verbandskammer und Regionalversammlung Südhessen haben am 18.9.2013 bzw.
6.9.2013 übereinstimmend beschlossen, dass um die Einrichtungen der Deutschen
Flugsicherung 3.000 m Schutzabstände eingehalten werden sollen, in denen keine
Windvorranggebiete ausgewiesen werden.

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) hat im Beteiligungsverfahren zum
TPEE-Vorentwurf/-Entwurf mit Stellungnahme vom 18. Juni 2014 empfohlen, dass
größere Abstände, nämlich bis zu 15 km eingehalten werden.

Für die Ausarbeitung des TPEE-Entwurfes muss überprüft werden, welche Schutz-
abstände auf Ebene der Regionalplanung/Regionalen Flächennutzungsplanung
sachgerecht sind.

Im folgenden Text sind Zitate kursiv geschreiben.

1. Vorgaben für die Planung von Windvorranggebieten aus Lan-
desentwicklungsplan und Beschlussfassungen in RVS und VK

LEP Hessen, Stand 10. Juli 2013

Kapitel 3.1
Ziel: Z.1 – Für Räume mit ausreichenden natürlichen Windverhältnissen sind in den
Regionalplänen „Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie“ mit Ausschluss des
übrigen Planungsraumes für die Errichtung von Windenergieanlagen festzulegen.

Grundsatz: G1 – Diese Gebiete sollen grundsätzlich in einer Größenordnung von 2%
der Fläche der Planungsregion festgelegt werden.

Kapitel 3.2
Kriterien für die Ermittlung der Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie

Ziel: Z.3 – Die Festlegung der „Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie“ hat
auf der Grundlage eines planerischen Konzeptes zu erfolgen, für das die nachfol-
gend aufgeführten Kriterien maßgeblich sind:

a) Mindestwindgeschwindigkeit 5,75m/s in 140 m Höhe über Grund
b) Mindestabstand zu Siedlungsgebieten - 1.000 m
c) Mindestabstand zu Autobahnen, mehrbahnigen Straßen und Schienen -150 m
d) Mindestabstand zu Hochspannungsfreileitungen – 100 m
e) Keine Vorranggebiete in Nationalparks, Naturschutzgebieten, im Nahbereich

von Naturdenkmälern, in Schutz- und Bannwäldern, in den Kernzonen der
Welterbestätten, etc.

f) Flächenumfang mind. 3 WKA
g) bestehende Standorte für geeignete Repoweringmaßnahmen einbeziehen
h) Begrenzung der Bauhöhe soll unterbleiben
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Grundsatz: G2 – Alle übrigen Flächen mit ausreichenden Windverhältnissen, die
nicht den Ausschlusskriterien nach Z.3 unterliegen, sind für die regionalplanerische
Prüfung und Ermittlung von „Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie“ heran-
zuziehen.

Der LEP Hessen macht damit keine Vorgaben zur Berücksichtigung von Schutz-
zonen um die Einrichtungen der Deutschen Flugsicherung in der Regionalpla-
nung/Regionalen Flächennutzungsplanung.

2 Technische Untersuchungen zur Beeinträchtigung der
Einrichtungen der DFS durch Windenergieanlagen

2.1 Antwort der Bundesregierung Drs.18/4675 vom 20.4.2015
auf die kleine Anfrage des Abgeordneten Oliver Krischer u.a.

Die Anfrage richtet sich auf das vermeintliche Störpotential von Windenergieanlagen
bei Drehfunkfeuern der Deutschen Flugsicherung.

Die Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) lehnt die Errichtung neuer oder das
Repowering vorhandener Windenergieanlagen weder grundsätzlich noch pauschal
ab.

Hinweis aus ICAO (EUR DOC 15) – Anlagenschutzbereich um VOR mit Radius 15
km: Innerhalb dieses Anlagenschutzbereiches erfolgt durch die Flugsicherungs-
organisation in jedem Einzelfall eine Begutachtung.

Fall VOR1 Weser – Frage nach konkretem Schutzbereich:
Das VOR Weser hat wie andere VOR einen Anlagenschutzbereich mit einem Radius
von 15 km, innerhalb dessen eine Einzelfallbetrachtung erfolgt, die sowohl zur Zu-
stimmung als auch zur Ablehnung führen kann.

Hinweis auf Gutachten:
Die Studien aus Schleswig-Holstein sowie das Forschungsvorhaben WERHAN bil-
den einen wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion und zur etwaigen
Überprüfung des derzeitig angewandten Bewertungssystems der DFS. Sobald neue
wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, wird das Bundesaufsichtsamt für Flugsi-
cherung im Rahmen seiner Rechts- und Fachaufsicht über die Flugsicherungsorga-
nisationen dafür Sorge tragen, dass diese von der DFS berücksichtigt werden.

1
Very High Frequency Omnidirektional Radio Range - VOR
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2.2 Forschungsvorhaben WERAN – Wechselwirkung von Wind-
energieanlagen mit terrestrischer Navigation/Radar

Die Forschungsuntersuchungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt mit der
Universität Hannover und Anderen erfolgt unter Förderung des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie.

Mit ferngesteuerten, fliegenden Forschungsplattformen, sogenannten „Oktokoptern“
werden die möglichen Störwirkungen von Windenergieanlagen auf Einrichtungen der
Deutschen Flugsicherung untersucht.
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Abbildung 1: Oktokopter – „Drohne“

Quelle: Foto PTB, Internet

Physikalisch Technische Bundesanstalt in Braunschweig
Presseinformation von Windenergie und Radar vom 4.5.2015:

Die Energiewende erfordert einen massiven Anschluss von regenerativen
Energiequellen an das Versorgungsnetz.

In Genehmigungsverfahren für die WKA muss festgestellt werden, ob die WKA
Einrichtungen der terrestrischen Navigation stören, um den hoheitlichen Belangen
der DFS gerecht zu werden.

Das Projekt WERAN soll für die Beurteilung die technisch-wissenschaftliche
Grundlage liefern. (Siehe auch Antwort der Bundesregierung Ziff.2 „Im
Forschungsvorhaben WERAN werden Wechselwirkungen von Windkraftanlagen mit
D/VOR Radar untersucht“.)

Das Forschungsvorhaben WERAN bildet einen wichtigen Beitrag zur
wissenschaftlichen Diskussion zur etwaigen Überprüfung des derzeitig angewandten
Bewertungssystems der DFS.

Ein Ergebnis der Studie liegt noch nicht vor.
Sobald neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, wird das BAF im Rahmen
seiner Rechts- und Fachaufsicht über Flugsicherungsorganisationen dafür Sorge
tragen, dass diese von der DFS berücksichtigt werden.
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2.3 Gutachten zur Interaktion zwischen Windenergieanlagen und
DVOR- Anlagen der Flugsicherung
Prof. Bredemeyer, März 2014

Das Gutachten wurde im Auftrag des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein erstellt. Es wurde am Beispiel des
DVOR Michaelsdorf (bei Heringsdorf, Ostholstein) festgestellt, welcher Fehleranteil
beim Doppler Drehfunkfeuer durch die bereits errichteten Windenergieanlagen in der
Nähe entsteht.

Ergebnis:
Nur bei bestimmten Flugmanövern in geringer Höhe und weit außerhalb der
zulässigen Nutzung der Funknavigationsanlage ist ein Effekt reproduzierbar und
messbar. Bei größeren Höhen nimmt die nachweisliche Störung durch WEA stark ab
und wird vollständig vom Rauschen der dynamischen Messumgebung überlagert.

Die stärksten fehlerbehafteten Winkelbereiche sind eindeutig auf Störungen im
Nahfeld (Anmerkung: SILO-Gebäude, Bewuchs) zurückzuführen und keinesfalls auf
WEA im Bestand.

Abbildung 2: Siloanlage in direkter Umgebung des DVOR Michaelsdorf

Quelle: R. Kattau, LLUR in Bredemeyer, Gutachten zur Interaktion zwischen
Windenergieanlagen und DVOR-Anlagen, Abschlussbericht 3-2014

Diesem Gutachten ist das OVG Lüneburg in seiner Rechtsprechung vom 22.1.2015
– 12ME 39/24 abgelehnt.



© Regionalverband FrankfurtRheinMain10

3 Rechtsgrundlagen zur Bewertung der Belange der DFS/BAF
bei der Ausweisung von Windvorranggebieten

3.1 Aktuelle Rechtsprechung

Die jüngste Rechtsprechung bestätigt die Versagung von Genehmigungen für Wind-
energieanlagen nach BImSchG, wenn diese nicht die Abstände einhalten, welche
das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) in seinen Stellungnahmen zu Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren fordert. Es gibt hierzu zwei erstinstanzliche Ur-
teile des Verwaltungsgerichts Frankfurt vom 16. Oktober 2014 (Kläger Firma Rener-
tec) und vom 11. März 2015 (Kläger Firma Abo Wind). In beiden Urteilen scheiterten
die Kläger mit ihren Wünschen nach Erteilung einer Bau- und Betriebsgenehmigung
für Windenergieanlagen an den Belangen der Deutschen Flugsicherung. Gegen das
Urteil vom 11. März 2015 hat die Klägerin Abo Wind Berufung beim Verwaltungsge-
richtshof in Kassel eingelegt.
Ein weiteres Urteil liegt vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg vor. Es ist am 3. De-
zember 2014 ergangen. In ihm ist bestätigt worden, dass es rechtens war, den Bau
einer Windenergieanlage in der Nähe des Flughafens Hannover abzulehnen, weil die
geforderten Schutzabstände zu den Einrichtungen der Deutschen Flugsicherung
nicht eingehalten wurden. Gegen dieses Urteil wurde beim Bundesverwaltungsge-
richt Revision eingelegt.
Derzeit ist unklar, wann die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts bzw. des Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshofs ergehen werden.

Urteile:

OVG Lüneburg, Beschluss vom 03.12.2014 – 12 LC 30/12
Leitsätze

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung ist zur verbindlichen Entscheidung nach
§ 18 a Abs.1 Satz 2 LuftVG, ob durch die Errichtung der Bauwerke Flugsicherungs-
einrichtungen gestört werden können, berufen. Dem Bundesaufsichtsamt für Flugsi-
cherung kommt bei dieser prognostischen Entscheidung nicht von vornherein ein nur
gerichtlich eingeschränkter überprüfbarer Beurteilungsspielraum zu.

Die Möglichkeit der Störung einer Flugsicherungseinrichtung im Sinne des § 18 a
Abs.1 Satz 1 LuftVG ist anzunehmen, wenn die aus den einschlägigen ICAO Doku-
menten vertretbar hergeleiteten Toleranzwerte überschritten werden.

Allgemein anerkannte Standards und Beurteilungsmaßstäbe wurden noch nicht ent-
wickelt. In dieser Lage fehlt es den Gerichten an der auf besserer Erkenntnis beru-
henden Befugnis, die fachliche Einschätzung der dafür zuständigen Stellen als falsch
und nicht rechtens zu beanstanden.

VG Frankfurt 16.10.2014 und 11.03.2015
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3.2 Flugsicherheitsanalyse der Wechselwirkung von Wind-
energieanlagen und Funknavigationshilfen DVOR/VOR der
Deutschen Flugsicherung GmbH
Gutachten Prof. Hüttig u.a., Juni 2014

Das Gutachten wurde im Auftrag des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein unter Beteiligung der
Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen
erstellt.

Innerhalb der Anlagenschutzbereiche besteht aber nicht per se ein generelles
Bauverbot, sondern ein Bauverbot für solche Bauwerke, die Flugsicherungs-
einrichungen stören können. § 18 a LuftVG fordert eine Einzelfallprüfung.

Die Errichtung von Windenergieanlagen im Anlagenschutzbereich ist somit nicht von
vornherein schlechthin unmöglich.

Daraus folgt, dass nicht der gesamte Anlagenschutzbereich ohne nähere Prüfung
aus rechtlicher Sicht für die Windenergienutzung ungeeignet ist.

§ 18 a LuftVG kann der Festlegung eines Vorranggebietes bzw.einer
Konzentrationszone deshalb nicht von vornherein im gesamten
Anlagenschutzbereich entgegenstehen.

Daher kann auf der Ebene der Planung auch nicht von vornherein der gesamte
Anlagenschutzbereich zur harten Tabuzone erklärt werden.

Geeigente Flächen für die Windenergie dürfen im Anlagenschutzbereich nicht als
harteTabuzonen ausgeschlossen werden, wenn sie für die Belange der
Flugsicherung ohne Bedeutung sind. Dazu sind qualifizierte Aussagen erforderlich.
Andererseits können die Erwartungen nicht überspannt werden, weil es sich nur um
generelle Aussagen handeln kann, die keine abschließende Entscheidung über den
Einzelfall zulassen. Diese Entscheidung bleibt der BAF im Rahmen des § 18 a
LuftVG vorbehalten.

Problematisch wird die planerische Entscheidung bei Ausbleiben der notwendigen
Informationen von Seiten der BAF. In diesem Fall muss die Planungsentscheidung
ohne Berücksichtigung solcher Anlagen getroffen werden.

Die Ausweisung von „harten Tabuzonen“ aus Gründen der Flugsicherung hat
restriktiv zu erfolgen, um einen rechtswirksamen Eingriff in das Grundrecht auf
Eigentum auszuschließen.
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3.3 Gutachterliche Stellungnahme zur Bedeutung des Errich-
tungsverbots des § 18a LuftVG bei der Genehmigung von
Windenergieanlagen
Prof. Dr. Battis u.a., November 2014

Es stellt sich die Frage, ob Schutzbereiche von Flugsicherungseinrichtungen bereits
planerisch zu berücksichtigen sind. Es könnte angenommen werden, dass die von
der ICAO vorgeschlagenen Schutzbereiche von 15 km Abstandsflächen in die Pla-
nung aufgenommen werden müssen. Eine Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht,
weil die Vorschläge der ICAO für die Plangeber nicht rechtsverbindlich sind (VG
Oldenburg v. 5.2.2014). Zu beachten ist aber, dass selbst die ICAO den Schutzbe-
reich von 15 km lediglich als Prüf- und nicht etwa als TABUBEREICH versteht.

Schließlich gewinnt die Frage von Schutzabständen durch den neu eingeführten §
249 Abs. 3 BauGB an Bedeutung. Nach dieser Vorschrift haben die Länder bis zum
31.12.2015 die Möglichkeit, gesetzlich bestimmte Mindestabstände von Wind-
energieanlagen zu baulichen Nutzungen festzulegen. Mindestabstände zu Flugsiche-
rungsanlagen sind bislang von keinem Land festgelegt worden.

Wenn landesweite Potenzialuntersuchungen, wie in Hessen, auch Flächen innerhalb
der Schutzbereiche um Flugsicherungsanlagen berücksichtigen, so entspricht dies
der Wertung, dass diese Schutzbereiche keine harten Tabuzonen sind. Da die
Schutzbereiche lediglich auf eine nicht rechtsverbindliche ICAO-Empfehlung zurück-
gehen, wäre es widersprüchlich, sie als rechtlich nicht zur Verfügung stehende Flä-
chen zu werten. Insofern ist ihre Berücksichtigung als Potenzialfläche schlüssig.

3.4 Steuerung der Windenergie im Außenbereich durch Flächen-
nutzungsplanung, Grundlagenpapier der Fachagentur Wind-
energie an Land, Prof. Dr. Wilhelm Söfker, Februar 2015

Im Ergebnis der Planung muss, wie das BVerwG mehrfach herausgestellt hat, „der
Windenergie in substanzieller Weise Raum verschafft werden“ (BVerwG Beschluss
vom 29.3.2010-4 BN 65.09 und Urteil vom 13.12.2012 – 4 CN.1.11).
Damit wird - so das BVerwG - berücksichtigt, dass der Gesetzgeber Windenergie-
anlagen als im Außenbereich privilegiert zulässige Vorhaben geregelt hat. Durch die
Planung muss „der Windenergie an geeigneten Standorten eine Chance gegeben
werden, die ihrer Privilegierung nach §35 Abs.1 Nr.5 BauGB gerecht wird“. Der
Rechtsprechung des BVerwG können allgemeine Merkmale entnommen werden.

Es geht um die Frage, inwieweit es möglich ist, Flächen für die Windenergie dort
auszuweisen, wo an sich fachgesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Bei der Flä-
chennutzungsplanung ist zu prüfen, ob innerhalb der Flächen, die für Ausweisungen
(Darstellungen) für die Windenergie vorgesehen werden sollen, nach Maßgabe des
§ 35 Abs.3 BauGB und der einschlägigen Fachgesetze Genehmigungen für Wind-
energieanlagen grundsätzlich erteilt werden können. Auf Einzelheiten, die die grund-
sätzliche Genehmigungsmöglichkeit nicht in Frage stellen und dem Genehmigungs-
verfahren überlassen werden können, kommt es dabei nicht an.
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Für solche Klärungen ist eine entsprechend zielführende Mitwirkung der Fach-
behörden schon auf der Ebene der Bauleitplanung und nicht erst im Genehmigungs-
verfahren erforderlich.

3.5 Stören Windenergieanlagen die Flugnavigation? Zur Berück-
sichtigung des Alignementfehlers und der Verteilung der
materiellen Beweislast
Dr. Constantin von der Groeben, April 2015

Die Rechtsprechung hat für die Prüfung des Tatbestandsmerkmals der Störung in
§ 18 a LuftVG ein zweistufiges Prüfungsschema entwickelt (VG Hannover, Beschluss
vom 21.12.2010, bestätigt durch OVG Lüneburg, Beschluss vom 13.4.2011). Auf der
ersten Stufe ist demnach zu prüfen, ob Windenergieanlagen das Drehfunkfeuer
nachhaltig beeinflussen. Wird eine derartige Beeinflussung festgestellt, ist auf der
zweiten Stufe zu prüfen, ob die Beeinträchtigung derart gravierend ist, dass sie die
Funktion der Anlage einschränkt, also stört.

Ob eine Störung zu befürchten ist oder nicht, wird in der Praxis anhand möglicher
Winkelfehler der Drehfunkfeuer abgeleitet. Winkelfehler beschreiben die Abweichung
der Anlage in Grad und können unterschiedliche Ursachen haben. Zum einen gibt es
externe Ursachen. Dabei handelt es sich um Bauwerke, wie beispielsweise Wind-
energieanlagen und Landschaftshindernisse, wie Hügel oder Bäume. Solche Hinder-
nisse können UKW Wellen reflektieren oder ablenken. Interne Fehler sind Fehler des
Drehfunkfeuers selbst. Hier treten sogen. Alignementfehler auf. Diese anlageninter-
nen Winkelabweichungen hängen vom Wartungs- und Korrekturaufwand des Dreh-
funkfeuerbetreibers ab. Je häufiger die Anlage gewartet und korrigiert wird, desto
geringer ist die Winkelabweichung.

In Praxis, Literatur und Rechtsprechung werden insbesondere maximale Winkel-
abweichungen von 3 Grad bis 3,5 Grad vertreten (3,5 Grad: VG Hannover, Urt. vom
22.09.2011 – 4A 1052/10; 3 Grad: OVG Lüneburg, Urt.vom 3.12.2014 – 12 LC
30/12).

ICAO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Sie ist keine supranationa-
le Organisation und kann keine verbindlichen Regelungen für die Mitgliedsstaaten
erlassen. Die Schutzbereichsempfehlungen der ICAO wurden im Jahr 2009 geändert
und von 3 auf 15 km ausgeweitet.

Die Drehfunkfeuerbetreiber haben keine schützenswerte Rechtsposition auf einen
„schlechten Betrieb“ ihrer Navigationseinrichtungen. Diese lässt sich insbesondere
nicht mit dem Verweis auf § 27 c Abs.1 LuftVG begründen, wonach die Flugsiche-
rung der sicheren, geordneten und flüssigen Abwicklung des Flugverkehrs dient.
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4 Sonstige Vorgaben mit Bezug zur Ausweisung von Wind-
vorranggebieten in den Schutzgebieten der Einrichtungen
der Deutschen Flugsicherung

4.1 ICAO EUR DOC 015 - International Civil Aviation Organization,
Europäisches Anleitungsmaterial zum Umgang mit Anlagen-
schutzbereichen, September 2009, Anhang 4

Auswirkungen von WKA auf VOR-Anlagen sind schwer zu beurteilen.
Geplante Windkraftvorhaben sollten bis zu einer Entfernung von 15 km von der Na-
vigationsanlage geprüft werden.

In der Regel bestehen keine Einwände gegen Windkraftvorhaben mit einer einzigen
WKA, die mehr als 5 km von einer Navigationsanlage entfernt ist und von Vorhaben
mit weniger als 6 WKA, die mehr als 10 km von einer Navigationsanlage entfernt
sind.

Wenn sich innerhalb der 15-km-Zone bereits eine oder mehrere WKA befinden, ist
bei der Prüfung neuer Vorhaben die kumulative Wirkung aller Windkraftanlagen zu
berücksichtigen. Gesamtfehlerbudget -/+ 3°.

4.2 Handbuch Windenergie, M. Agatz, 2013

In der Vergangenheit wurde meist von einem Anlagenschutzbereich von 3 km um
Flugsicherungseinrichtungen ausgegangen, der seit dem Jahr 2009 auf 15 km erhöht
wurde.
In jüngster Zeit wird jedoch häufiger über den sogen. „Winkelfehler" diskutiert. WKA
können durch die Streuung der Radarwellen an den Rotorblättern die Richtungsor-
tung der Flugsicherungsanlage, insbes. von Drehfunkfeuern (VOR/DVOR) verfäl-
schen. Zur Beurteilung dieses Effekts berufen sich BAF und DFS auf Regelwerke der
ICAO, insbes. auf ICAO-DOC 15.
Diese Regelungen sind in Deutschland kein geltendes Recht, sondern lediglich ein
technisches Regelwerk (VG Hannover 4 A 1052/10).

Das ICAO DOC 15 definiert einen Anlagenschutzbereich, der die Flugsicherungsein-
richtung trichterförmig umgibt.
Dieser Schutzbereich ist kein Bauverbotsbereich, sondern lediglich ein Prüfbereich,
innerhalb dessen eine fachtechnische Prüfung der Störwirkung der WKA, der Anzahl
und dem Ausstellungsmuster erfolgt.
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Während Gutachter, die von Anlagenbetreibern beauftragt werden, üblicherweise
Computersimulationen durchführen, beschränkt sich die DFS meist auf eine über-
schlägige oder auch rein qualitative Einschätzung und akzeptiert die eingereichten
Gutachten nicht durchgehend.

Eine verbindliche, allgemein akzeptierte technische Norm zur Prognoseberechnung
der Störwirkung von WKA auf Radaranlagen gibt es nicht.

Abbildung 3: Profil des trichterförmigen Anlagenschutzbereiches für
ungerichtete Anlagen

Quelle: Deutsche Flugsicherung GmbH, Beurteilung von Windenergieanlagen im
Umfeld von Flugsicherungssystemen, Länderdialog 13.09.2013
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5 Anlagenschutzbereiche im Gebiet des Regionalverbandes und
des Regierungspräsidiums Darmstadt

Quelle: Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Mail an Regionalverband , Frau Si-
mon, vom 2.7.2013



17© Regionalverband FrankfurtRheinMain

Anhang Schwerpunktthema Deutsche Flugsicherung

1 ICAO EUR DOC 015

2 Funktionsschema einer VOR Anlage

3 Regierungspräsidium Darmstadt, Flyer „Genehmigung von Windkraftanlagen“
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Anhang 1

ICAO EUR DOC 015
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Anhang 2

Funktionsschema einer VOR Anlage

Die Deutsche Flugsicherung GmbH betreibt im Gebiet des Regionalverbands Drehfunkfeuer

als Flugnavigationssystem gemäß § 27 LuftVG. Diese dienen der Orientierung in der Luft-

fahrt mit einer ähnlichen Funktionsweise wie Leuchttürme in der Schifffahrt. In Deutschland

sind die Drehfunkfeuer VOR und DVOR relevant. VOR steht für Very High Frequency Omni-

directional Radio Range, auf Deutsch heißt das Ultrakurzwelle. Der Empfänger im Flugzeug

empfängt ein gerichtetes und ein ungerichtetes Signal. Der Phasenunterschied beider Signa-

le ergibt ein Radial, welches die Richtung des Flugzeugs bestimmt. DVOR Anlagen nutzen

den Doppler-Effekt, der die Signale verstärkt, wodurch sie weniger störanfällig sind.

Die Signale der Drehfunkfeuer sollen sich idealerweise frei von Einflüssen ausbreiten. Sie

werden daher auf freien Flächen mit wenigen landschaftlichen und baulichen Hindernissen

platziert. Gerade solche Flächen sind auch für die Windenergienutzung interessant.

Quelle: Deutsche Flugsicherung GmbH, Beurteilung von Windenergieanlagen im

Umfeld von Flugsicherungssystemen, Länderdialog 13.09.2013
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Anhang 3

Flyer „Genehmigung von Windkraftanlagen“



Regierungspräsidium Darmstadt 

In der Regel sind mindestens Gutachten zu Lärm, Schattenwurf, Brandschutz,
Standsicherheit und zum Natur- und Artenschutz (einschließlich Landschaftsbild) 
notwendig.

Im Lärmgutachten wird beispielsweise unter Berücksichtigung des
Schallleistungspegels der Anlagen, der nächstgelegenen Bebauung und der
Topografie eine Ausbreitungsrechnung durchgeführt, deren Ergebnis mit den
Immissionsrichtwerten der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)
verglichen wird.

Sobald die Unterlagen vollständig sind, fordert das RP alle Fachbehörden, deren
Aufgabenbereiche vom Vorhaben berührt werden, zur Stellungnahme auf. Nicht sel-
ten werden 20 oder mehr Behörden um eine Stellungnahme gebeten. Wenn alle
Stellungnahmen und ggf. die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung vorliegen,
entscheidet das RP über den Antrag. 

Wann und wie wird die Öffentlichkeit informiert? Wie können
sich Bürgerinnen und Bürger am Verfahren beteiligen?
Das Immissionsschutzrecht sieht zwei verschiedene Verfahrensarten vor. Welches
Verfahren durchgeführt werden muss, richtet sich nach der Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen. Danach ist für Standorte mit weniger als 20
Windenergieanlagen grundsätzlich ein „vereinfachtes Verfahren“ ohne Öffent-
lichkeitsbeteiligung vorgeschrieben. Einen Entscheidungsspielraum hat die
Behörde hier nicht.  

Ein „förmliches Verfahren“ mit Öffentlichkeitsbeteiligung und Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) findet für Standorte mit 20 oder mehr
Windenergieanlagen statt oder dann, wenn bei kleineren Standorten eine UVP 
erforderlich ist. Der Antragsteller kann auch freiwillig ein förmliches Verfahren wäh-
len. Nur wenn ein förmliches Verfahren durchgeführt wird, wird das Vorhaben ver-
öffentlicht, die Antragsunterlagen werden zur Einsichtnahme ausgelegt, jedermann
kann Einwendungen erheben und ggf. findet ein Erörterungstermin statt.

Welche Bedeutung hat die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)?
Bei Standorten mit 3 bis 19 Windenergieanlagen wird im Einzelfall geprüft, ob ei-
ne UVP notwendig ist. Dafür werden die möglichen Auswirkungen des Vorhabens
von den jeweiligen Fachbehörden nach bestimmten Kriterien (etwa Lage in
Schutzgebieten, Lärmprobleme oder Nähe zu Denkmälern) überschlägig bewertet. 

Genehmigung von

Windkraftanlagen

Wenn das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann,
wird ein förmliches Verfahren mit UVP durchgeführt; andernfalls wird das Ergebnis
der Einzelfallprüfung veröffentlicht. Die UVP führt grundsätzlich zu keiner
Veränderung des Prüfumfangs: Alle relevanten Auswirkungen des Vorhabens
(etwa auf Natur und Landschaft, den Wasserhaushalt oder durch Lärm) werden auch
ohne UVP berücksichtigt.

Wo gibt es weitere Informationen?

» Unter www.rp-darmstadt.hessen.de gibt es eine Übersicht aller betriebe-
nen, genehmigten und beantragten Windenergieanlagen in Südhessen. 

» Unter www.hlug.de findet man die „Anleitung zur Erstellung der Antrags-
unterlagen für Windenergieanlagen“ und Formulare für das Genehmi-
gungsverfahren.

» Die Hessen Agentur berät die Kommunen zur Energiewende. 
Mehr dazu unter www.energieland.hessen.de .

Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im RP:

Für Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG:
Sibylle Peters  / Telefon: 06151 12 3738 (Stadt Darmstadt, Landkreise Bergstraße,

Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offenbach und Odenwaldkreis)

Jutta Flocke /  Telefon: 069 2714 4910 (Städte Frankfurt am Main und 

Offenbach am Main, Main-Kinzig-Kreis und Wetteraukreis)

Stephan Thiele / Telefon: 0611 3309 417 (Stadt Wiesbaden, Hochtaunuskreis, 

Main-Taunus-Kreis und Rheingau-Taunus-Kreis)

Für die Regionalplanung: 
Ulrike Güss / Telefon: 06151 12 8920

Für den Schutz von Natur und Landschaft:
Beate Kornelius / Telefon: 06151 12 5261

Für den Forst: Arnd Baumgarten / Telefon: 06151 12 5950

Weitere Informationen unter: www.rp-darmstadt.hessen.de

Servicezeiten: montags bis donnerstags 8 - 16:30 Uhr, freitags 8 - 15 Uhr

Herausgeber und Druck:
Regierungspräsidium Darmstadt, Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt

Stand: Juni 2014

Fotos: Regierungspräsidium Darmstadt, Titel: Georg Kühling Fragen und Antworten



Genehmigung  von Windkraftanlagen

Jede Windenergieanlage ab einer Höhe von 50 Metern bedarf einer Genehmigung.
Das Genehmigungsverfahren und seine rechtlichen Grundlagen sind nachfolgend
dargestellt. Aufgezeigt werden  die vielfältigen Aspekte, unter denen die
Auswirkungen jeder Anlage im Vorfeld geprüft werden. Am Erfordernis der
Genehmigung von Windenergieanlagen wird sich auch in Zukunft nichts ändern.
Deren Standorte sollen allerdings künftig durch die Ausweisung von Windvorrang-
flächen im sogenannten „Sachlichen Teilplan Erneurbare Energien“ verbindlich 
festgelegt werden: 

Welche Bedeutung hat der „Sachliche Teilplan Erneuerbare
Energien“?
Mit der Aufstellung des „Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien“ soll die
Vorgabe, 2 % der Landesfläche für den Ausbau der erneuerbaren Energien bereitzu-
stellen, umgesetzt werden. In zwei öffentlichen Beteiligungsverfahren sollen die
für Mensch und Umwelt konfliktärmsten Flächen ermittelt und dann als
Vorranggebiete für Windenergienutzung mit Ausschlusswirkung ausgewiesen 
werden.  

Von Februar bis April 2014 fand die erste Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf
des Plans statt. Derzeit wird der Entwurf überarbeitet und danach findet eine zweite
Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Nach nochmaliger Überarbeitung kann der Plan 
beschlossen werden. Erst nach Inkrafttreten des Plans ist die Errichtung von
Windkraftanlagen nur noch in den ausgewiesenen Vorranggebieten zulässig.

Unter welchen Voraussetzungen wird das Vorhaben zugelassen?
Wenn das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Anforderungen entspricht, hat der
Antragsteller einen gesetzlichen Anspruch auf die Genehmigung (siehe § 6 
Absatz 1 BImSchG). Wenn es nötig ist, kann eine Genehmigung mit
Nebenbestimmungen (etwa Auflagen oder Bedingungen) versehen werden, um die
Einhaltung von Pflichten des Betreibers sicherzustellen. Entspricht das Vorhaben 
den rechtlichen Anforderungen nicht und kann deren Einhaltung auch nicht 
durch Auflagen oder Nebenbestimmungen erreicht werden, muss der
Genehmigungsantrag abgelehnt werden.

Die Genehmigungsbehörde hat keinen Entscheidungsspielraum. Deshalb dürfen
Aspekte, die keine gesetzlichen Anforderungen darstellen, bei der Entscheidung
keine Rolle spielen. Dies betrifft etwa die örtlichen Windverhältnisse, Zweifel an der
Wirtschaftlichkeit des Vorhabens, Bedenken gegen das politische Konzept der
Energiewende oder die Rüge fehlender Speichermöglichkeiten für Energie.

Wie läuft das Verfahren ab?
Für die Einleitung des Genehmigungsverfahrens ist ein formeller Antrag erforder-
lich. Dem Antrag müssen Unterlagen beigefügt werden, die das Vorhaben und sei-
ne Auswirkungen beschreiben. Das RP prüft, ob die Unterlagen vollständig sind, und
verlangt ggf. Ergänzungen. 

Bis 2050 soll der Energieverbrauch in Hessen zu 100 Prozent
aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Hierzu setzt die
Landesregierung auf eine Steigerung des Beitrags von
Bioenergie, Solarenergie, Wasserkraft, Geothermie und
Windkraft. 
Aufgabe des Regierungspräsidiums Darmstadt ist, 
konkrete Vorhaben auf diesem Gebiet zu prüfen und im
Einzelfall zu entscheiden, ob Anlagen errichtet werden 
können. 

Insbesondere Windenergieanlagen sind ein wichtiger Baustein der Energiewende.
Mit diesem Informationsfaltblatt will ich Sie über das komplexe Verfahren der
Genehmigung einer Windenergieanlage informieren und aufzeigen, dass im
Vorfeld einer Entscheidung viele Prüfschritte mit Blick auf den Schutz von Mensch
und Natur stehen. 

Regierungspräsidentin
Brigitte Lindscheid

Im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren kann der Entwurf des
Plans somit noch nicht berücksichtigt werden. Windkraftanlagen dürfen derzeit auch
außerhalb der im Entwurf enthaltenen Vorranggebiete errichtet werden, wenn die
Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt sind. 

Welche Genehmigung ist für die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen nötig?
Wer eine Windenergieanlage mit einer Gesamthöhe von
mehr als 50 Metern errichten und betreiben will, 
braucht vorher eine Genehmigung nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz  (BImSchG). 

Genehmigungsbehörde ist in Hessen das jeweilige
Regierungspräsidium (RP). 

Was wird genehmigt?
Zur Windenergieanlage gehören Kranstell-, Montage- und Lagerflächen sowie die
Zufahrt bis zum nächsten Weg. Für weitere Maßnahmen – z. B. den eventuell erfor-
derlichen Ausbau von Wegen oder die Verlegung von Kabeltrassen – sind u. U. 
eigenständige forst-, wasser- oder naturschutzrechtliche Zulassungsverfahren not-
wendig, die zeitgleich zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
geführt und mit einem gemeinsamen Bescheid abgeschlossen werden können.

Was wird im Genehmigungsverfahren geprüft?
Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung schließt andere öffentlich-rechtliche
Zulassungen für die Anlage ein. Das heißt, dass neben der Genehmigung z. B. 
keine zusätzliche Baugenehmigung oder naturschutzrechtliche Eingriffsgenehmi-
gung erforderlich ist. Im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
wird deshalb umfassend geprüft, ob dem Vorhaben Vorschriften des öffentlichen
Rechts entgegenstehen. 

So werden z. B. die Auswirkungen der Anlage auf das Landschaftsbild und auf Vögel
und Fledermäuse auf der Grundlage des Naturschutzrechtes beurteilt. Nach dem
Baurecht wird geprüft, ob die Anlagen planerisch zulässig und standsicher sind.
Außerdem sind etwa der Arbeits-, Brand-,  Denkmal- und Immissionsschutz oder 
die Regeln über Landwirtschaft und Forst, Straßen– und Luftverkehr und Boden- 
und Gewässerschutz zu beachten. Das bedeutet u. a., dass keine schädlichen
Umwelteinwirkungen (z. B. durch Lärm oder Schattenwurf) oder sonstigen Gefahren
(etwa durch Brände oder Eiswurf) hervorgerufen werden dürfen.
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Die Arbeitsgrundlagen dienen als Hintergrundinformation für die Beratung in Verbandskam-

mer und Regionalversammlung Südhessen.
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